
Satzung der Sparkassenstiftung 

Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und Soziales 

§1

Name, Sitz und Rechtsform 

(1) Die von der vormaligen Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg errichtete Stiftung führt den

Namen

Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und soziales 

(vormals Kultur- und Sozialstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg) 

Als Sparkasse im Sinne dieser Satzung ist die Sparkasse zu verstehen, deren Name bis 

zum 30.08.2019 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und ab 31.08.2019 Sparkasse Celle­

Gifhorn-Wolfsburg lautet. 

(2) Die Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und soziales (nachfolgend

Stiftung} hat ihren Sitz in Gifhorn. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des privaten

Rechts.

§2

Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und

mildtätige Zwecke i. S. d. Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgaben­

ordnung (AO).

(2) Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung und Bildung, von Kunst

und Kultur, der Heimatpflege, des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des

Sports, der Altenhilfe und Jugendhilfe und des Wohlfahrtswesens sowie die

Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen gern.§ 53 Nr. 1 AO im Geschäfts­

gebiet der vormaligen Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg in den Grenzen vom

30.08.2019.

Der Stiftungszweck wird insbesondere veiwirklicht durch die Beschaffung von

Mittel für die Förderung dieser Zwecke durch andere steuerbegünstigte


















